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Energiemessung mit Doppeltarif 
gültig ab 1. Januar 2011 
 
 
Mixstrom G-Gewerbe wird als Grundversorgung für unsere Gewerbekunden eingesetzt. Die gelieferte Energie setzt 
sich schwergewichtig aus einer kostengünstigen Kombination von Kernenergie und Wasserkraft zusammen. Sie 
können gegen einen kleinen Aufpreis Mixstrom G-Gewerbe mit erneuerbaren Energien aus der Region oder CH-
Wasserstrom ergänzen. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite. 
 

Mixstrom G-Gewerbe Einheit Preis inkl. MwSt. 

G5H�I�JLK�M I
N  Hochtarif (HT) N  Niedertarif (NT) 

OPI?QSR0H&T?QSR0T&H�K
N  Leistungspreis1 N  Grundpreis pro Zähler2 N  Hochtarif (HT) N  Niedertarif (NT) N  Systemdienstleistungen (SDL)4 
 U�V K7W V IFH
N  Konzessionsabgaben pro Messkreis3 N  Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)5 
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kWh 
 

 
 
Rp.     8.899 
Rp.     5.595 
 
 
CHF   7.290 
CHF 10.800 
Rp.     2.700 
Rp.     1.599 
Rp.     0.832 
 
 
CHF   3.456 
Rp.     0.486 
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Die Preise für Energie und Netznutzung gelten für 
Kundinnen/Kunden mit Gewerbe- und Industriebe-
trieben ohne eigene Trafostation mit jährlichem E-
nergiebezug von weniger als 100'000 kWh auf dem 
Netzgebiet der Stadtwerke. 

_3I C J `�I0JSQSY�Q:IFT0I�J
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive 
8,0% MwSt. 
 a IFJSY0b�JLK6T&HFK�Y?Y&c0WFH&H&T&HFK
Mixstrom G-Gewerbe wird in Niederspannung ab-
gegeben. 
dfe M HF^FI�H�I�JLK�M IFc&J:IFM Y
Blindenergie wird nach Bezug verrechnet. Bei Un-
terschreitung des SOLL-Wertes (Leistungsfaktor cos gihFj k+l�mon p�qsr ür die mehrbezogene Blindenergie 
4,428 Rp./ kVarh (inkl. MwSt.) zu bezahlen. Die 
Blindenergie wird nur während der Hochtarifzeit be-
rücksichtigt. 
 t WFJuM v R+IFM QLI�H
Hochtarif (HT) Montag - Freitag 07.00–20.00 Uhr 

Samstag 07.00–13.00 Uhr 
Niedertarif (NT) übrige Zeit 
 U e e K&I0w<IFM H�IAdxI?Y�QuM w#wyTFH�K&I�H
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für Netzanschluss, die Netznutzung und 
Lieferung von Energie und Wasser der Stadtwerke 
Wetzikon. 
 dPI?Y�\ C e T0Y�Y3z&{3[7e QZM K @ IFM Q
Die Angaben auf diesem Preisblatt genehmigten:
Werkkommission:  1. Juli 2010 
Gemeinderat:  14. Juli 2010 
 

1) Der Preis gilt für die maximale in einem Quartal 
oder Ableseperiode aufgetretene Monatsleistung. 
Als maximale Monatsleistung gilt die während einer 
15-minütigen Messperiode gemittelte, höchste Leis-
tung. Es werden nur Leistungsbezüge während der 
Hochtarifzeit berücksichtigt. Ändert das Maximum 
saisonbedingt stark, kann ausnahmsweise in einem 
Quartal jedes Monatmaximum einzeln abgelesen 
und der Durchschnitt verrechnet werden. Es gilt ei-
ne minimale Leistungsverrechnung von 5 kW / Mo-
nat. 
 
2) Der Grundpreis für einen Messkreis wird pro An-
zahl montierter Zähler und Monat verrechnet (Kom-
bizähler entsprechen zwei Einheiten). 
 
3) Die Konzessionsabgabe an die Stadt Wetzikon 
wird pro Messkreis und Monat verrechnet. 
 
4) Ab 1. Januar 2009 erheben die Stadtwerke im 
Auftrag der CH-Netzgesellschaft (swissgrid) die 
Kosten für die allgemeine SDL (Systemdienstleis-
tung). Der Preis wird von swissgrid festgelegt und 
veröffentlicht (www.swissgrid.ch).  
 
5) Ab dem 1. Januar 2009 erheben die Stadtwerke 
die gesamtschweizerisch gültige Abgabe für die 
Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Diese 
Abgabe wird zur Förderung erneuerbarer Strompro-
duktion in der Schweiz eingesetzt. Den auf maximal 
0.6 Rp./kWh limitierten Betrag legt das Bundesamt 
für Energie jährlich fest 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 | @ b6e b&K�M Y�\ C I�J6}�QuJLb7w~KFI+v:�Fe e M K&�
Unsere Stromkunden erhalten Mixstrom als Standardprodukt. Dieser besteht mehrheitlich aus Kernenergie. Falls 
Sie über die ökologische Qualität Ihres Stroms selber entscheiden wollen, liefern Ihnen die Stadtwerke auch zerti-
fizierten CH-Wasserstrom als Vollversorgung oder Wetziker Naturstrom als Teilbezug. 
 ���2� B W+Y�Y0IFJSY�QuJLb6w (nur in Vollversorgung möglich) Preiszuschlag 0.540 Rp./kWh 
 
Der Preiszuschlag wird auf die Energiepreise im Hoch-, Nieder- und Einfachtarif dazugerechnet. Für eine Familie 
in einer 4 ½ Zimmerwohnung mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 5'000 kWh pro Jahr ergeben sich 
beim Bezug von CH-Wasserstrom Mehrkosten von CHF 27.- pro Jahr. 
 U W V W0\ C Y?QZJLb&w (mit Teilbezug möglich)  ab CHF 50.- pro Jahr X�b @ WFe IFJ � }Pb7e W�JSY�Q�J�b7w   (mit Teilbezug möglich)  ab CHF 50.- pro Jahr 
 
Mit dem Kauf von Aabachstrom oder lokalem Solarstrom unterstützen Sie den Bau von umweltfreundlichen 
Stromproduktionsanlagen in Wetzikon.  


